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Gesetz über die Transparenz der Finanzierung 
kommunaler Wählergruppen und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

 

Gesetz über die Transparenz der Finanzierung 
kommunaler Wählergruppen und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften

 

Vom 25. März 2022
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Artikel 1 
Gesetz über die Transparenz der Finanzierung 

 kommunaler Wählergruppen (Wählergruppentransparenzgesetz – WählGTranspG)

 

§ 1 
Anwendungsbereich

 

Dieses Gesetz gilt für Wählergruppen im Sinne von § 15 Absatz 1 Satz 2 Kommunalwahlgesetz, 
die nicht dem Parteiengesetz unterliegen.

 

§ 2 
Pflicht zur Rechenschaftslegung

 

(1) Der Vorstand einer Wählergruppe, die in einer nach § 1 Absatz 1 Kommunalwahlgesetz ge-
wählten Vertretung eine Fraktion oder Gruppe stellt, hat über die Herkunft und Verwendung der 
Mittel sowie über das Vermögen der Wählergruppe zum Ende des Kalenderjahres (Rechnungs-
jahr) in einem Rechenschaftsbericht wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen 
öffentlich Rechenschaft zu geben.

 

(2) Der Rechenschaftsbericht besteht aus einer den Anforderungen des § 259 Absatz 1 Bürgerli-
ches Gesetzbuch entsprechenden Rechnung, die eine geordnete Zusammenstellung der Einnah-
men und der Ausgaben enthält. Er gibt entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen Auskunft 
über die Herkunft und Verwendung der Mittel sowie über das Vermögen der Wählergruppe. Der 
Präsident des Landtags kann Festlegungen über die Art und Weise treffen, wie die Einnahmen 
und Ausgaben im Rechenschaftsbericht darzustellen sind. Die Regelungen des § 25 Absatz 3 
des Gesetzes über die politischen Parteien (Parteiengesetz) zur Veröffentlichung von Zuwen-
dungen gelten entsprechend.

 

(3) Hat die Wählergruppe ein Vermögen von mehr als 50.000 Euro oder im Rechnungsjahr Ein-
nahmen von mehr als 25.000 Euro, enthält der nach Absatz 2 zu erstellende Rechenschaftsbe-
richt zusätzlich eine Vermögensbilanz sowie einen Erläuterungsteil. Die für Kaufleute geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung, insbesondere zu Ansatz und Bewer-
tung von Vermögensgegenständen, sind entsprechend anzuwenden.
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(4) Der Rechenschaftsbericht soll im Vorstand der Wählergruppe beraten werden. Der Rechen-
schaftsbericht wird vom Vorsitzenden und einem für die Finanzangelegenheiten zuständigen 
Vorstandsmitglied unterzeichnet. Diese für die Finanzangelegenheiten zuständigen Vorstands-
mitglieder versichern mit ihrer Unterschrift, dass die Angaben in ihrem Rechenschaftsbericht 
nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß gemacht worden sind.

 

(5) Rechnungsunterlagen, Bücher, Bilanzen und Rechenschaftsberichte sind sechs Jahre aufzu-
bewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Rechnungsjahres.

 

§ 3 
Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer 

oder vereidigten Buchprüfer

 

(1) Der Rechenschaftsbericht muss von einem Wirtschaftsprüfer, einer Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, einem vereidigten Buchprüfer oder einer Buchprüfungsgesellschaft, einem Steuerbe-
rater oder einer Steuerberatungsgesellschaft vor der Einreichung beim Präsidenten des Land-
tags entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften geprüft werden. Verfügt eine Wähler-
gruppe im Rechnungsjahr weder über Einnahmen noch über ein Vermögen von mehr als 10.000 
Euro, kann sie einen ungeprüften Rechenschaftsbericht einreichen.

(2) Sind nach dem Ergebnis der Prüfung keine Einwendungen zu erheben, so hat der Prüfer 
durch einen Vermerk zu bestätigen, dass nach pflichtgemäßer Prüfung der Rechenschaftsbe-
richt in dem geprüften Umfang den Vorschriften dieses Gesetzes entspricht. Sind Einwendungen 
zu erheben, so hat der Prüfer in seinem Prüfungsvermerk die Bestätigung zu versagen oder ein-
zuschränken.

 

§ 4 
Einreichung beim Präsidenten 

des Landtags

 

(1) Der Rechenschaftsbericht ist bis zum 30. September des auf das Rechnungsjahr folgenden 
Jahres beim Präsidenten des Landtags einzureichen.

 

(2) Der Präsident des Landtags erteilt der Wählergruppe unverzüglich eine Bestätigung darüber, 
dass der Rechenschaftsbericht fristgerecht eingereicht worden ist, sofern der Rechenschaftsbe-
richt nicht an einem offensichtlichen Mangel leidet. Ein offensichtlicher Mangel liegt insbesonde-
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re vor, wenn der Rechenschaftsbericht ein Vermögen oder Einnahmen im Rechnungsjahr von 
mehr als 10.000 Euro deklariert, aber keinen Prüfvermerk nach § 3 Absatz 2 enthält.

 

(3) Der Präsident des Landtags prüft die Rechenschaftsberichte, insbesondere die nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 2 ohne Prüfvermerk eingereichten Rechenschaftsberichte, stichprobenartig auf Un-
richtigkeiten. Festgestellte Unrichtigkeiten im Rechenschaftsbericht sind von der Wählergruppe 
unverzüglich zu korrigieren.

 

(4) Der Präsident des Landtags erstellt jährlich eine vergleichende Kurzübersicht über die Ein-
nahmen und Ausgaben sowie über die Vermögensverhältnisse der Wählergruppen. Die Kurz-
übersicht wird als Landtagsdrucksache verteilt.

 

§ 5 
Anzeigepflicht bei Unrichtigkeiten im Rechenschaftsbericht

 

(1) Erlangt die Wählergruppe Kenntnis von Unrichtigkeiten in ihrem Rechenschaftsbericht, hat sie 
dies unverzüglich dem Präsidenten des Landtags schriftlich anzuzeigen.

 

(2) Bei einer von der Wählergruppe angezeigten Unrichtigkeit unterliegt die Wählergruppe nicht 
den Rechtsfolgen des § 6, wenn im Zeitpunkt des Eingangs der Anzeige konkrete Anhaltspunkte 
für diese unrichtigen Angaben öffentlich nicht bekannt waren oder weder dem Präsidenten des 
Landtags vorgelegen haben noch in einem amtlichen Verfahren entdeckt waren und die Wähler-
gruppe den Sachverhalt umfassend offenlegt und korrigiert.

 

§ 6 
Rechtsfolgen der Unrichtigkeit des Rechenschaftsberichts

 

(1) Stellt der Präsident des Landtags Unrichtigkeiten im Rechenschaftsbericht fest, entsteht ge-
gen die Wählergruppe ein Anspruch in Höhe des den unrichtigen Angaben entsprechenden Be-
trages. Betreffen Unrichtigkeiten das Haus- und Grundvermögen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen, beträgt der Anspruch fünf vom Hundert der nicht aufgeführten oder der unrichtig ange-
gebenen Vermögenswerte.
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(2) Beruht die Unrichtigkeit auf grober Fahrlässigkeit oder auf Vorsatz, beträgt der Anspruch das 
Zweifache des den unrichtigen Angaben entsprechenden Betrags, bei Haus- und Grundvermö-
gen oder Beteiligungen an Unternehmen zehn vom Hundert der nicht aufgeführten oder unrichtig 
angegebenen Vermögenswerte.

 

(3) Der Präsident des Landtags stellt die Verpflichtung der Wählergruppe zur Zahlung des Betra-
ges durch Verwaltungsakt fest. Der Verwaltungsakt darf nur innerhalb von sechs Jahren nach 
Einreichung des Rechenschaftsberichts erlassen werden.

 

§ 7 
Strafvorschrift

 

(1) Wer in der Absicht, die Herkunft oder die Verwendung der Mittel der Wählergruppe oder ihres 
Vermögens zu verschleiern oder die öffentliche Rechenschaftslegung zu umgehen, unrichtige 
Angaben über die Einnahmen oder über das Vermögen der Wählergruppe in einem beim Präsi-
denten des Landtags eingereichten Rechenschaftsbericht bewirkt oder einen unrichtigen Re-
chenschaftsbericht beim Präsidenten des Landtags einreicht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

 

(2) Nach Absatz 1 wird nicht bestraft, wer unter den Voraussetzungen des § 5 Absatz 2 für die 
Wählergruppe eine Selbstanzeige nach § 5 Absatz 1 abgibt oder an der Abgabe mitwirkt.

 

1112

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen

 

Das Gesetz über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 
70), das zuletzt geändert worden ist durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GV. NRW S. 
312d), wird wie folgt geändert:

 

1. § 15 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.
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2. § 15 Absatz 2 Satz 3 wird zu Satz 2 und erhält folgende Fassung:

 

„Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergruppen, die in der im Zeitpunkt der Wahlausschrei-
bung (§ 14 Absatz 1) laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertre-
tung, in der Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschla-
ges aus dem Land im Bundestag vertreten sind, müssen

 

in Wahlbezirken bis zu 5 000 Einwohnern von 5,

 

in Wahlbezirken von 5 000 bis 10 000 Einwohnern von 10,

 

in Wahlbezirken von mehr als 10 000 Einwohnern von 20

 

Wahlberechtigten des Wahlbezirks persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt 
auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, es sei denn, dass sie in der zu wählenden Ver-
tretung einen Sitz auf Grund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzelbewerber be-
nannt waren, und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist.“

 

3. § 15 Absatz 2 Satz 4 und 5 wird zu § 15 Absatz 2 Satz 3 und 4.

 

4. Nach § 15 wird folgender Paragraph eingefügt:

 

„§ 15a

 

(1) Eine Wählergruppe kann einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie einen nach demokra-
tischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat und 
nachweist, dass die Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und das Programm auf geeig-
nete Weise veröffentlicht sind.

 

(2) Eine Wählergruppe, die nach § 2 Absatz 1 Wählergruppentransparenzgesetz einer Pflicht zur 
Rechenschaftslegung unterliegt, kann einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie ihm die Be-
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scheinigungen beifügt, die ihr der Präsident des Landtags nach § 4 Absatz 2 Wählergruppen-
transparenzgesetz über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte für die letzten zwei abge-
schlossenen Rechnungsjahre erteilt hat. Hat eine Wählergruppe die fristgerechte Einreichung der 
Rechenschaftsberichte nach § 4 Absatz 2 Wählergruppentransparenzgesetz versäumt, kann sie 
die Einreichung der Rechenschaftsberichte beim Präsidenten bis zur Einreichung des Wahlvor-
schlags nachholen.

 

(3) Eine Wählergruppe, die keiner Pflicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 Wähler-
gruppentransparenzgesetz unterliegt, kann einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie zu-
sammen mit dem Wahlvorschlag eine Erklärung darüber abgibt, ob und in welcher Gesamthöhe 
sie in den vorangehenden zwölf Monaten Zuwendungen erhalten hat. Zuwendungen eines ein-
zelnen Zuwenders gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 Wählergruppentransparenzgesetz sind anzuge-
ben.

 

(4) Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvorschlags bis zum Zeitpunkt der 
Wahl eine Zuwendung, die die Bedingungen gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 Wählergruppentranspa-
renzgesetz erfüllt, teilt sie dies dem Wahlleiter unter Angabe des Namens und der Anschrift des 
Zuwenders sowie der Gesamthöhe der Zuwendung unverzüglich mit.

 

(5) Der Wahlleiter veröffentlicht die Erklärungen und Mitteilungen nach den Absätzen 3 und 4 in 
geeigneter Weise 16 Tage vor der Wahl sowie, falls sich Nachmeldungen ergeben haben, am 
Tag vor dem Wahltermin. Eine vereinfachte Bekanntmachung ist möglich.

 

(6) Stellt der Wahlleiter Unrichtigkeiten in den Erklärungen und Mitteilungen fest oder ist eine 
Mitteilung entgegen Absatz 4 nicht erfolgt, entsteht gegen die Wählergruppe ein Anspruch in 
Höhe des den unrichtigen Angaben entsprechenden Betrages, bei Unrichtigkeiten in Bezug auf 
das Haus- und Grundvermögen oder Beteiligungen an Unternehmen in Höhe von fünf vom Hun-
dert der nicht aufgeführten oder der unrichtig angegebenen Vermögenswerte. Beruht die Un-
richtigkeit auf grober Fahrlässigkeit oder auf Vorsatz, beträgt der Anspruch das Zweifache des 
den unrichtigen Angaben entsprechenden Betrags, bei Unrichtigkeiten in Bezug auf das Haus- 
und Grundvermögen oder Beteiligungen an Unternehmen in Höhe von zehn vom Hundert der 
nicht aufgeführten oder der unrichtig angegebenen Vermögenswerte. Dies gilt nicht, wenn die 
Wählergruppe die unrichtigen Angaben gegenüber dem Wahlleiter korrigiert, bevor sie öffentlich 
oder dem Wahlleiter bekannt waren oder in einem amtlichen Verfahren entdeckt waren, und die 
Wählergruppe den Sachverhalt umfassend offenlegt.

 

(7) Der Wahlleiter stellt die Verpflichtung zur Zahlung des Betrages durch Verwaltungsakt fest. 
Der Verwaltungsakt darf nur innerhalb von drei Jahren nach Übermittlung der Erklärung oder 
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Mitteilung, im Fall des Unterlassens einer Mitteilung nur innerhalb von drei Jahren ab dem Zeit-
punkt der Zuwendung erlassen werden. Die Zahlung fließt der jeweiligen kommunalen Körper-
schaft zu, für die der Wahlleiter tätig ist.

 

(8) Absätze 3 bis 7 gelten für Einzelbewerber mit der Maßgabe entsprechend, dass sich die Mit-
teilungspflichten auf Angaben über Zuwendungen beschränken, die der Einzelbewerber zum 
Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampfführung von Dritten erhalten hat.“

 

5. In § 46d Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 15 Absatz 2 Satz 3“ durch die Angabe „§ 15 Ab-
satz 2 Satz 2“ ersetzt.

 

2023

Artikel 3 
Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

 

 

In die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), die zuletzt geändert worden ist durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), wird nach § 26 folgender Pa-
ragraph eingefügt:

 

„§ 26a 
Transparenzpflichten bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

 

(1) Die Unterlagen zur Einreichung eines Bürgerbegehrens müssen eine Erklärung darüber ent-
halten, ob und in welcher Gesamthöhe die nach § 26 Absatz 2 Satz 2 genannten Vertretungsbe-
rechtigten Zuwendungen von Dritten für die Vorbereitung und Durchführung des Bürgerbegeh-
rens erhalten oder eigene Mittel dafür eingesetzt haben. Zuwendungen eines einzelnen Zuwen-
ders für den Zweck der Vorbereitung und Durchführung des Bürgerbegehrens, deren Gesamt-
wert 10.000 Euro übersteigt, sind unter Angabe des Namens und der Anschrift des Zuwenders 
sowie der Gesamthöhe der Zuwendung anzugeben.

 

(2) Erhalten die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens nach Antragstellung eine Zuwen-
dung, die alleine oder zusammen mit weiteren Zuwendungen dieses Zuwenders den Gesamtwert 
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von 10.000 Euro übersteigt, teilen die Vertretungsberechtigten dies dem Bürgermeister unver-
züglich mit. Wird über die Frage des Bürgerbegehrens ein Bürgerentscheid durchgeführt, be-
steht die Mitteilungspflicht bis zu dessen Abschluss fort.

 

(3) Im Falle der Durchführung eines Bürgerentscheids veröffentlicht der Bürgermeister die Erklä-
rungen und Mitteilungen der Vertretungsberechtigten 16 Tage vor dem Bürgerentscheid über ei-
ne öffentliche Bekanntmachung. Sofern nach dieser Frist weitere Erklärungen und Mitteilungen 
eingehen, veröffentlicht sie der Bürgermeister in geeigneter Weise spätestens am Tag vor dem 
Bürgerentscheid. In Fällen nach Satz 2 ist eine vereinfachte Bekanntmachung möglich.

 

(4) Die Vertretungsberechtigten versichern bei der Einreichung eines Bürgerbegehrens an Eides 
statt, dass der Mitteilungspflicht vollständig und richtig nachgekommen worden ist. Wird über 
die Frage des Bürgerbegehrens ein Bürgerentscheid durchgeführt, müssen die Vertretungsbe-
rechtigten 16 Tage vor dem Entscheid die Erklärung an Eides statt erneuern.

 

2021

Artikel 4 
Änderung der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

 

In die Kreisordnung (KrO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), die zuletzt geändert worden ist durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), wird nach § 23 folgender Paragraph 
eingefügt:

 

„§ 23a 
Transparenzpflichten bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

 

(1) Die Unterlagen zur Einreichung eines Bürgerbegehrens müssen eine Erklärung darüber ent-
halten, ob und in welcher Gesamthöhe die nach § 23 Absatz 2 Satz 2 genannten Vertretungsbe-
rechtigten Zuwendungen von Dritten für die Vorbereitung und Durchführung des Bürgerbegeh-
rens erhalten oder eigene Mittel dafür eingesetzt haben. Zuwendungen eines einzelnen Zuwen-
ders für den Zweck der Vorbereitung und Durchführung des Bürgerbegehrens, deren Gesamt-
wert 10.000 Euro übersteigt, sind unter Angabe des Namens und der Anschrift des Zuwenders 
sowie der Gesamthöhe der Zuwendung anzugeben.
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(2) Erhalten die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens nach Antragstellung eine Zuwen-
dung, die alleine oder zusammen mit weiteren Zuwendungen dieses Zuwenders den Gesamtwert 
von 10.000 Euro übersteigt, teilen die Vertretungsberechtigten dies dem Landrat unverzüglich 
mit. Wird über die Frage des Bürgerbegehrens ein Bürgerentscheid durchgeführt, besteht die 
Mitteilungspflicht bis zu dessen Abschluss fort.

 

(3) Im Falle der Durchführung eines Bürgerentscheids veröffentlicht der Landrat die Erklärungen 
und Mitteilungen der Vertretungsberechtigten 16 Tage vor dem Bürgerentscheid über eine öf-
fentliche Bekanntmachung. Sofern nach dieser Frist weitere Erklärungen und Mitteilungen einge-
hen, veröffentlicht sie der Landrat in geeigneter Weise spätestens am Tag vor dem Bürgerent-
scheid. In Fällen nach Satz 2 ist eine vereinfachte Bekanntmachung möglich.

 

(4) Die Vertretungsberechtigten versichern bei der Einreichung eines Bürgerbegehrens an Eides 
statt, dass der Mitteilungspflicht vollständig und richtig nachgekommen worden ist. Wird über 
die Frage des Bürgerbegehrens ein Bürgerentscheid durchgeführt, müssen die Vertretungsbe-
rechtigten 16 Tage vor dem Entscheid die Erklärung an Eides statt erneuern.

 

Artikel 5 
Inkrafttreten

 

Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

 

Düsseldorf, den 25. März 2022

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

 

Der Ministerpräsident 
Hendrik  W ü s t

 

Für den Minister der Finanzen 
Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t
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Der Minister des Innern 
Herbert  R e u l

 

Für die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Ursula  H e i n e n – E s s e r

GV. NRW. 2022 S. 412
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